
276 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 
des Auss_chusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (150 der Bei­
lagen): Bundesgesetz betreffend die Verein­
heitlichung desUrlaubsrechtes und die Ein-

führung einer Pflegefreistellung 

Durch die gegenständliche Regierungsvorlage 
soll die Erfüllung sozialpolitischer Forderungen 
der Interessenvertretungen der Arbeitnehmer mit 
einer Neuges1laltung des gesamten Urlaubsrechtes 
verhunden wer:den. Hinsi.chtlidJ. der kodHikatJo­
rischen Auswirkungen der Regierungsvorlage ist 
zu bemerken: -

Der Entwurf bringt neben bedeutenden so­
zialen Verhesserungen (zum Beispiel vier Wochen 
Mindesturlaub, Arbeitsfreistellung für Pflege er­
krankter Angehöriger) auch -eine weitgehende 
Vereinheidichung und Angleichung der Rechts­
steUung der einzelnen Arbeitnehmergruppen. 
Gleichzeitig mit dem Urlaubsrecht wird der An­
spruch. auf J;lreistellung von der Arbeitsleistung 
bei Pflege -eines erkrankten nahen Angehörigen 
geregelt. Dadurch wind auch der Entschließung 
des Na1lionalrates vom 6. März 1974, E42-NR, 
Rechnung getragen. 

Der Au~schuß für soziale Verwa:ltung hat in 
seiner SitZiung am 11. Mai 1976 beschlossen, einen 
Unterausschuß zur Vorberatung - einzusetzen. 
Diesem Untera.usschuß gehörten von der So­
zialistischen Partei ÖSterreichs -die Abgeordneten 
M ade r t ha ne r, Maria Met z k e r, Mo d 1, 
Pans ,i, R e c h b erg e rund T r e ich I, von 
der österreichischen Volkspartei die Abge­
ordneten Dr. H,a I der, Dr. Hau se r, 
Dr. K 0 hirn a i e r, Dr. S c h w i m m e rund 
W e cl e n i g sowie von der Freiheitlichen Partei 
österreichs Abgeordneter Me I t e r an. Nach 
der konstituierenden Sitzung am 11. Mai 1976 
hat -der Unterausschuß in seiner Sitzung am 
3. Juni 1976 die VOI'lage unter HeranZJiehung von 

Sachverständigen beraten und einvernehmlich Ab­
änderungen vorgeschlagen. 

Dem Ausschuß für soziaJ1e Verwaltung wurden 
in seiner Sitz.ung am _ 15. Juni 1976 die vom 
Unterausschuß einv,ernehmlich vereinbarten Ab­
änderungsanträge vorgelegt und ein mündlicher 
Bericht durch den Obmann des Unterausschusses, 
Abgeordneten Pan s i, erstattet. 

In der darauffolgenden Debatte, an der sich 
die AbgeoI'dneten Dr. S c h w i m m e rund 
Me.} t e rsowie Vizekanzler -und Bunidesmini'Ster 
für soziale VerwaJltung Ing. H ä u 's e r heteilig­
ten, wuI'de von den Albge01"ldn.eten Pan s i, 
Dr. Schwimmer und Mel,ter ein gemein­
samer Abänderungsantrag zu Art. I § 3 Abs. 2 
Z. 1, Art. I § 3 Abs. 3, Art. I § 5 Ahs. 3, Art.· I 
§ 9 Abs. 1 Z. 5; Ar:t. IX Albs. 6 bzw. betreffend 
Einfügung einer Z. 6 im Art. I §3 Abos. 2 ge­
stellt. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs­
vodage _ in der vom Unter ausschuß vorgeschla­
genen Fassung unter Berücksichtigung des obge­
nannten Abänderungsantragesder Abgeordneten 
Pan '5 i, Dr. S c -h w i m m e r -und M e 1 t e .r 
einstimmig angenommen. 

Diese F:assung ,des Gesetzentwurf.es ist diesem 
Ausschußbericht beigedruckt. Gt,genÜlber der 
Regierungsvortageha.ben sich <im wesentlichen 
folgende Anderungen ergeben: 

1. Aufnahme einer Ermächtigung an Kollektiv­
vertrag und Betriebsvereinbarung zur Ver~ 
einbarung eine~ vom Arbei~jahr abweichen­
den Udaubsjahres und der damit zusammen­
hängenden Ansprüche des Arbeitnehmers 
(§ 2 Abs. 4). 

2. Anrechnung von Zeiten einer Tätigkeit als 
Entwicklungshelfer und von Zeiten selbstän­
diger Erwerbstätigkeit für die Bemessung 
des Urlaubsausmaßes (§ 3 Abs. 2): 
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3. Begrenzung der Vürdienstzeitenanrechnung Zu § 3: 
mit fünf bzw. bei Zusammentreffen mit 
Schul zeiten mit sieben Jahren (§ 3 Abs. 3). 

4. Entfall der Bestlimmungen über den Zu­
satzJudaub (§ 4 der Regierungsvürh.ge). 

5. Abänderung der Bestimmungen über den 
Urlaubsverbrauch (§ 4). 

6. Einführung eines Verbotes von Urlaubsab­
_ lösevereinbarungen (§ 7). 

7. Neure.gelung der Vül1aussetzungen für den 
Anspruch auf Ul'bubsentschädigung (§ 9). 

8. Neufas.sungder Bestimmungen über die Pfle­
gefreistelLung (§ 16). 

9. Schaffung vün Übergangsregelungen für den 
Anspruch auf Urbubsentgelt (Art. IX Abs. 1 
bis 5) und für den erhöhten Urlaubsanspruch 
im la,ufenden Urlaubsjahr (Art. IX Abs. 6). 

Zu den einZielnen Bestimmungen deos Gesetz­
entwurfes ist folgendes zu bemerken: 

Zu § 2: 

Durch die Regelung des § 2 Abs. 3 Süll im 
U r 1 a u b sr e c h t der Grrundsatz verwirklicht 
werden, daß a 11 e beim selben Arbeitgeber zu­
gebrachten Dienstzeiten - süfern sie unmittlel­
bar und ühne Unterbrechung aufeinanderfül­
gen - als einheitliches Dienstverhältnis anzuse­
hen sind. Danach muß bei einer Knderung der 
vertraglichen Stellung des Arbeitnehmers (z. B.: 

Als Dienstzeiten gelten auch Zeiten des Prä­
senz- und Zivildienstes, süfern während dieser 
Zeiten ein vürher bestehendes Al'beitsverh'ältnis 
nach den einschlägigen .gesetzlichen Bestimmungen 
(vgl. etwa § 3 ArbPhtzSichG) in seinem Bestand 
unberührt Mieb. Auch die in früheren Rechts­
vürschriften enthaltenen Regelungen, wünach 
bestehende Arbeitsverhältnisse durch Einberufung 
zum Wehrdienst oder Dienstverpflichtungen nicht 
gelöst wer,den, bleiben ebenso. unberührt wie 
Vürschriften, wünach sülche Zeiten als Dienst­
zeiten für die Bemessung arbeitsrechtlicher An­
sprüche anzusehen sind (v,~l. etwa die bei M a r­
tin e k - S c h war z, Kümmentar Zium An­
gestelltengesetz, 3. Auflage, S. 276 angeführten 
Beispiele). 

Für die Regelung des Urlaubs aus maß e s 
sind gemäß Abs. 2 Z. 1 a 11 e inländischen Ar­
beills- bzw. Beschäftigungszeiten zu berücksichti­
gen, süf.ern sie mindestens sechs Münate gedauert 
haben. Hingegen ist nicht erfürderlich, daß diese 
Zeiten in einem Arbeitsverhältnis zurückgelegt 
wurden, das unter den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes fällt. Es werden ,daher z. B.auch Dienst­
zeiten im öffentllichen Dienst oder in Al1beitsver­
hältnissen, eLie etwa dem Schauspielergesetz, dem 
Landarbeitsgesetz -oder Bl3uarbeiter-U r laubsge­
setz unterliegen - bei Zutreffen der sünstigen 
Vüraussetzungen - im Rahmen der Z. 1 ange­
rechnet. 

Übernahme eines Arbeiters in .das Angestellten: Dies gilt auch für Beschäftigungszeiten als f.a­
verh:-11tnis, Übernahme eines Lehrlings als Ar- miliene~gene Arbeitskraft im Sinne .des § 3 Land­
beiter oder Angestellter) weder die Wartezeit neu arbeitsgesetz. Eine ausdrückliche gesetzliche Rege­
Zu laufen beginnen nüch beginnt ein neues Ur- lungder Anrechnung sülcher Beschäftigungszei­
laubsjahr. Auch für die Frage des Urlaubsaus- ten ist nicht erfürderlich, da es sich in der 
maßes und des Urlaubsverbrauches sind zusam- Regel um Arbeitsverhältnisse im Sinne des Abs. 2 
menhängende Dienstzeiten als Einheit -anzusehen. 

Z. 1 üder um Zeiten einer selbständigen Erwerbs-
Die Zusammenrechnung gilt nicht für die Be- t"t· k·· S· d Z 6 h d 1 a 19 eltlm mne er. an e t. 
schäftigung als Heimarbeiter. 

Da die Anrechnung von SchulZleiten im SInne 
Abs. 4 enthält eine Ermächtigung an Küllektiv- -d Ab 2 Z 2 ·ch d bh···· d ß es s. • n1 t avün 13 anglg I'St, a 

vertrag und Betriebsvereinbarung, das Urlaubs- die Schule "mit Erfülg", d. h. püsitiv abge-
jahr .abweichend vüm gesetzlichen Müdell zu re- .schlüssen wurde, kann auch bei der Anrech­
geln und ,das Kalenderjahr üder einen anderen nung der veligleichbaren ausländischen' Schulzei­
Jahreszeitraum als Urlaubsjahr vürZiusehen. Wird ten nicht auf ,das Vürliegen vün Zeugnissen abge­
vün .dieser Ermächtigung nicht Gebrauch gemacht, stellt werden. Es ist vielmehr abstrakt zu prü­
so. kann eine Umstellung vüm Dienstjahr auf das fen, üb die Zeugnisse solcher ausländischer Schu-
Kalenderjahr weiterhin nur nach den Grund- len gleichwertig sind bzw. nüstrifiziert werden 
sätzen er.folgen, die das Judikat Nr. 53 (Arb. könnten. Liegt eine .dieser Vüraussetzungen vür, 
Slg. 5103) festgelegt hat. Gleichzeitig wird durch ist die in einer solchen Schule verbrachte Schul­
Abs. 4 die Regelungsmacht vün Küllektivvertrag zeit unter den gleichen Vüraussetzung,en wie eine 
üder Betriebsvereinbarung aber auch insofern .inländische Schulzeit anzurechnen. 
beschränkt, als durch sülche Regelungen dem 
Arheitnehmer zumindest jene Ansprüche gewähr- Im übrigen ist bei Prüf.ung der Fnage, üb der 
leistet sein müssen, die in den Z. 1 bis 3 auf- Schulbesuch über die Erfüllung der allgemeinen 
gezählt sind. Günstigere Vereinbarungen sind Schulpflicht hinausgeht, auf den Stand der je­
selbstverständlich möglich. w.eiligen SchuLgesetzgebung abzustellen. Maßgeb-

lich ist .die Rechtslage zum Zeitpunkte des Schul­
"Neues Urlaubsjahr" im Sinne der Z. 1 ist besuches. So. wUl'de nach den BestJimmungen des 

jenes, das mit .dem Wir:ksamwerden der Um- Schulpflichtgesetzes vüm 25. Juli 1962, BGBl. 
stellung beginnt. Nr. 241/1962, die neunjährige Schulpflicht ab 
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1. Juli 1966 für aIle jene Schüler wirksam, die 
im Schuljahr 1962/63 erstmals in die 5. Schulstufe 
eingetreten sind. Für Personen, die vor diesem 
Zeitpunkt eine der in Z. 2 aufgezählten Schulen 
besucht haben, kann daher die Anrechnung von 
Schulzeiten schon nach Vollendung der 8. Schul-
stufe -erf01gen. . 

Während die Anr,echnungvon Zeiten nacli Z. 1, 
5 und 6 (auch dann, wenn solche Zeiten zusam­
mentreffen) mit höchstens fünf Jahren begrenzt 
ist, kann sich bei Vorliegen vonSchulzeiten im 
Sinne der Z. 2 eine darüber hinausgehende An­
rechnung ergeben. Zwar werden Zeiten nach Z. 2 
für sich allein nur bis zum Höchstausmaß von 
vier Jahren angerechnet, treffen solche Zeiten 
jedoch mit Zeiten Il!ach Z. 1, 5 oder 6 zusammen, 
so tritt eine :KJumulierung der Anrechnung von 
Dienstzeiten nach Z. 1, 5 und 6 mit Schulzeiten 
nach Z. 2 bis zu einem Gesamtausmaß von sieben 
Jahren (unter der Voraussetzung, daß mindestens 
zwei Jahre Schulzeiten vorliegen) ein. 

Zu § 4: 

Abs. 1 enthält die Grundsätze des Urlaubsver­
brauches analog dem geltenden Recht. Die Her­
stellung des "Einvernehmens" zwischen Arbeit­
geber und Arbeitnehmer (vgl. etwa § 17 Abs. 11 
AngG) wurde schon bisher als Gebot zum Ab­
schluß einer Vereinbarung gedeutet (vgl. S t r a s­
s·er "Der Verbrauch des Urlaubes" tlJZ 1958 
S. 402). Auf das Fehlen von Verfallsbescimmun­
gen für den nicht verbrauchten Urlaub nimmt die 
Formulierung des Abs. 1 Satz 2 Bedacht. Zwar 
gilt noch immer ,der auch bei Abschluß der Ur­
laubsvereinbarung zu beachtende Grundsatz, daß 
der Urlaub in dem Jahr zu verbra.uchen ist, in 
dem der Anspruch entstand, ,doch wurde die ur­
sprünglich vorgesehene Verhllsbestimmung durch 
eine Verjährungsbescimmung ersetzt. 

Abs. 2 beschränkt die Parteien des Arbeits­
vertrages bei der Festlegungdes UrIaubszeit­
punktes und Zeitraumes. Für Zeiten, für welche 
die Arbeitsleistung ·des Arbeitnehmers unter An­
spruch auf Enngeltfortzah1ung aus anderen Grün­
den entfällt, ,(;larf ,der Urlaubsveibrauch nicht ver­
einbart werden. Wird eine solche Vereinbarung 
trotz Kenntnis dieser Umstände abgeschlossen, 
ist sie - weil geg,en ein gesetzliches Verbot ver­
stoßend - nichtig. Hat in solchen Fällen der 
Arbeitnehmer für die Zeiten der Dienstverhin­
derung von dritter Seite Ersatz erhalten, so ist 
das für ,diesen Zeitl1aum empfangene Urlaubsent­
gelt zurückZ'4stellen bzw. mit allfällig,en Ent­
geltfortzahlungsansprüchen wegen der Dienstver-
hinderung zu verrechnen. . 

Durch die Verweisung auf das Entgeltfortzah­
lungsgesetz saUen nur einige Ansprouchsgründe 
(Krankheit, Unglücksfal~ Arbeitsrunh,ll, Berufs­
krankheit, gewisse Kur- und Erholungsaufent­
halte) umschrieben wet'den. dodt gilt das Verbot 

von Udaubsvereinbarungen für solche Verhinde­
rungsfälle auch für Personen, die keinen Entgelt­
fortzahlungsanspruch Il!ach dem Entgeltfortzah­
lungsgesetz haben (also beispielsweise auch für 
Angestellte). 

Keine beson,deren Regelungen werden für jene 
Fälle getroffen, in ,denen erst nach Abschluß der 
Vereinbarung oder nach Urlaubsantritt ein Ver­
hinderungsgrund bekannt wird oder eintritt. Die 
Bewältigung ,dieser Fallgruppen tist unter Heran­
ziehung der allgemeinen Grundsätze des Ver­
tragsrechtes zu lösen. Demnach wird aus wichti­
gen Gründen auch ein einseitiger Rücktritt von 
der Urlaubsvereinbarun,g erfolgen können (vgl. 
S t ras s e r a. a. O. S. 405). 

Eine Ausnahme von den in Abs. 1 festge­
legten Grundsätzen des Urlaubsvel"brauches wird 
durch Abs. 4 geregelt. In Betrieben, in denen ein 
Betriebsrat besteht, kann der Arbeitnehmer unter 
gewissen Bedingungen den Urlaubsantritt ein­
seitig festlegen. Voraussetzung hiefür ist: 

1. Es muß sich um ,den Verhr,auch des ,ganzen 
oder doch eines heträchtlichen (elf Werk­
tage überschreitenden) Urlaubsteaes handeln. 

2. Rechtzeitige Bekannngahe des gewünschten 
Ur la.ubszeitpunktes. 

3. Nichtzustandekommen einer Ein~gung mit 
,dem Arbeitge.ber trotz Einscha.ltung des Be­
triebsrates. 

4. Un~erlassene AnruJiung des Arbeitsgel'1ichtes 
durch den Al'1beitgelber innel'1halbeinergenau 
vorgeschriebenen Frist. . 

Bringt der Arbeitgeber die Klage innerhalb 
des vom Gesetz vo.rgeschriebenen Zeitraumes ein, 
so hat der Arbeitnehmer, ,der tro.tz fristgerechter 
Klagsführrung ,den UrLaub eigenmächtig antritt, 
alle arbeitsrechtlichen Konsequenzen (einschließ­
lich ,der Gef,a'hr ,der ,fristllosen Entlassung) zu tra­
gen, wenn der Rechnsstreit zu 'sein:en Ungunsten 
endet. nies selibst dann, wenn die En tscheDdung 
des Alibeitsgerichtes erst nach UrlaUibsantritt 
ergeht. Andererseins ha.t der Arlbeitnehmer, der 
- bei Vorliegen der sonstigen Vor,aussetZiut1-
gen - den Urlauh eigenmächtig antritt, keine 
r,echtlichen Sanktion'en zu ,fürchten, wenn der 
Al'1heitgeber die Klage nicht f.ristgerecht (inner­
halb ,des Zeitr,aumes von ,acht bis sechs Wochen 
vor ,dem bekanntgegebenen Zeitpunkt des 
UI:11aubsantrittes) einbringt oder das Verfahren 
nicht gehörig fortsetzt. Das ,~Ieiche 19i1t, wen.n 
der Al1heitlg,eber entgegen Iden Vorschri,ften des 
Abs. 4 den Betriebsr,at nicht heigezogen hat. 

Besteht kein zuständiger Betriebsr,at, so besteht 
ZJur ,Entscheidung von Streicigkeiten wegen des 
Urlaubszeitpunktes- so wie ibisher - für beide 
Seiten ,die Möglichkeit der Anrufiung des Arbeiu­
gerichtes. Im· übrigen !bleilben die bisher bes.te~ 
henden Möglichkeiten der Rechtsdurchset2ung 

2 
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auch in jenen Fällen .aufrecht, in denen ein 
Verfahren gemäß Abs. 4 möglich ist. 

Abweichend von der in der Regierunßsvor­
lage vQl1gesehenen Verfallsbestirmmung wird nun­
mehr durch Abs. 5 led~lich eine Verjährungs­
frist für den Urlrubsansp11\lch festß,elegt. Dadurch 
sollen insbesoilidere Streit~keiten über das Ver­
schulden am NichtveI1brauch des UrLaubes ver­
mieden werden. 

Zu § 5: 

Gemäß § 5 Abs. 3 wil1d bei einer ErkNnkung 
während des Ur.bubes grundsä.t~lich nimt mehr 
danach unterschieden, üb Idie Erhankung im 
InLailid oder Aüsland eingetreten list. 

Um rdem herechtigten Interesse ,des Arbeit­
gebers an einem oronungsgemäßen Nachweis der 
Erkrankung Rechnung zu tr.agen, wiro jedoch 
durch Abs. 3 ,für Auslandselikrankungen ein 
qualifizierter Nachweis gefüroert. Dem ärztlichen 
Zeugnis muß "e~ne behöl'dliche Bestätigung bei­
gefügt sein". Diese Bestätigung - die auch auf 
dem ärztlichen Zeugnis angebracht sein kann -
kann von einer ?:ustäIlldigen Behö.l'de des betref­
fenden Auslandsstaates, von einer öster,reichischen 
Behörde in diesem StaJat (z. iB. KQnsulat, Gene­
r.alkonsulat, Botschaft),. ralber auch von einer 
zuständigen auslä.ndischen BehÖl"lde .in österreich 
ausgestellt sein. Bestä;tigt muß nicht die R<ich­
tigkeit der ärztlichen Diagnose, sondern ledig­
lich ,der Umstand werden, Idaß ,die Bestätigung 
von einem nach ,den Vorschriften Ides betreffenden 
Staates zur AusÜibungdes ärztlichen Berufes Be­
r,echtigten ,ausgestellt worden ist. 

Währ.end die Säumnis beim ülidIllungsgemäßen 
Nachweis einer Erkrankung während des Ur­
laubes kraft ausdrücklicher gesetzIicher AnQrd~ 
nung lediglich zum Anspruchsvet11ust führt (der 
Zeitraum ,der Erktankung ,gilt als Urlaub), ist 
die arglistige Beschaffung und m.ißhräuchliche 
Verwendung Ider ärztlichen Bescheinigung schOIn 
nach ,allg,emeinen Grundsätzen ,als ein schwerer 
Verstoß gegen die Verpflichtungen aus dem 
Arbeitsvertrag anzusehen, der eine fristlose Ent­
lassung rechtfertigt. Einer ausdrücklichen gesetz­
lichen Regelung (v,gl. etwa § 2 Abs. 6 des 
Bundesgesetzes vom 13. Mai 1964, BGBL Nr. 108, 
betr,effend Erkrankung währ,end des Urlaubes) 
bedarf 'es Idaher 'nicht, . sie wäre auch ,aus syste­
matischen Erwägun~gen ~m U111ailbsremt fehl am 
PLatze. 

Zu § 7: 

Vereinbarungen, ,die den Verzicht auf Urlaubs­
vel1br:a:uch (in der Regel gegen zusä.tzliche Lei­
stungen des Arbeitgebers an den Al1beitnehmer) 
zum Inhalt haben, wlidersprechen dem Sinn und 
Zweck des Urlaubes. Es ist daher schon -bisher 

,die Judßanur 'Solchen UrlaUlbsablösevereinbarun­
gen ~blehnendgegenübergestanden (1V'g1. Arb 7923 
u. a.). Nunmehr sind sOIlche Vereinbarungen 
kl1a.ft ausdrücklicher gesetzlicher AnQl'dnrung als 
rechtsunwirksam, d. h. als nichtig anzusehen. 
Der Arbeitnehmer kann trotz d,er Vereinbarung 
seinen Urhwb verlangen und verib~3lUchen, der 
Arbe~tgeber kann ,das für den Verzicht auf den 
UrLaUlbsvelibrauch Geleistete zurückfürdern. 

Besondere RegeLungen bezüglich der Entschä­
digung für nicht verh~auchten Url;aub gelten 
bei Auflösung ,des Arbeitsvel"hältnisses (vgl. §§ 9 
und 10). Diese Bestimmu.n:gen süllen zwar vor 
allem sicherstellen, daß dem Arbeitnehmer bei 
Auflösung ,des Arbeitsverhältnisses keine Nach­
teile in bezug auf seine Urlaubsanwartschaften 
und Udaubsansprüche erwachsen, doch sind bei 
Auflösung des Al'beitsverhältnisses VefJeinbarun­
,gen zwischen Arbei~geber und Al'beitnehmer 
über den UrlaUlbsverbrauch ~nd ,damit indir,ekt 
,auch über das Ausmaß ,der UrlaUihsentschädigung 
hzw. UrlaUlbsabfindung nicht zu vermeiden und 
vom Gesetz gemdezu vorausgesetzt (vgl. etwa 
§ 9 A:bs. 1 Z. 4). 

Zu § 9: ' 

§ 9 z:ihlt taxativ aB. jene EIJ!di,gungsfälle auf, 
bei ,deren VOIrliegen Anspruch auf Urlauhsent­
schädigung besteht. Während aber ~n den Endi­
gungsfällen der Entlassung .ohne Verschulden des 
Arbeitnehmer,s (Z. 1) und des !begriindeten vor­
zeiügen Austrittes des Al'beitnehmers (Z. 2) 
die Urlaubsentschädigung ,in jed,em FaUe gebührt, 
müssen in den FälLen ,der Z. 3 bis 5 weitere 
Tatbestandsmerkmal,e vOIrlieg,en. 

Beträgt ,die Kündigungsfrist weniger als drei 
Monate, 'gebühr.t· hei Kündigung seitens des 
Arbeitgebers der Anspruch auf Udaubsentschä­
,digung jedenfalls. Eine Prüfung, ob der Urlaubs­
verbrauch dem Arbeitnehmer während ,der Kün­
&gungsfr.ist zumutbar Wlar, wird nicht vorge­
nommen (Z. 3). 

Beträgtdi,e KündigungsJIiist mirudestens drei 
MOInate, SQ ist der Urlaub unter Bedachtnahme 
auf die Grundsätze ,des § 4 Abs. 1 während der 
Kündigurigsfrist zu vereinlbaren. Geschieht dies 
nicht, so ,ist zu prüfen, ob dem Arbeitnehmer 
der Urlaubsvel'br:auch während ,der Kündigungs­
frist e1Jwa unmöglich (z. B. Vorliegen von Dienst­
verrhrin.derungsgrünlden) oder unzum:utbar war 
(VQrliegen von Uni'ständen, die,den Urlaubs~ 
zweck vereiteln würoen). W.ar der Verbrauch 
des Urlaubes möglich und zumutbar, entfäLlt 
der Anspruch ·auf UrLaubsentschädigung (Z. 4). 

Endet das Ar.beitsverhältnis durch Zeitablauf, 
einvernehmliche Auflösung oder Kündigung sei­
tens des Arbeitnehmers, Sol gebührt. in diesen 
Fällen UrlaUibsentschädi~ng nur dann, wenn 
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die Frist zwischen Beginn des Urhwbsjahres und 
Ende des ArheitsverhäLtnisses mehr als ein halbes 
Jalhr beträgt (Z. 5). 

Zu § 16: 

Berechnungsgrund1age für den Entgeltfort­
zah1ungsanspruch bei Arbeitsverhinderung wegen 
P~ege eines erkrankten nahen Angehörigen ist 
dIe regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit. Dies 
wird bei Vollbeschaiftigten die wöchentLiche Nor­
mala,rbeitszeit von 40 Stunden, bei Teilzeitbe­
schäftigten die vereinbarte kürzere Wochen­
arbeitszeit sein. Läßt sich eine regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit nicht ohne weiteres er­
mitteln, wird die ,durchschnittliche Arbeitszeit für 
einen längeren, repräsentativen Zeitraum ermit­
telt werden müssen. Durch diese Berechnungs­
weise ist auch klargestellt, daß die Pflegefreistel­
lung nicht nur tageweise, sondern - je nach Be­
darf - auch für stundenweise Verhinderungen in 
Anspruch genommen wel1den kann. Bei wieder­
holter Dienstverhinderung :innerhalb eines Ar­
beitsjahres gebührt der Anspruch insgesamt so 
lange, bis das Höchstausmaß ausgeschöpft ist. 

Aus dem Umstand, daß das Gesetz von der 
"n 0 t wen cl i gen" Pflege spricht, ergibt sich, 
daß der Arbeitnehmer grundsätzlich alle zumut­
baren Vorkehrungen treffen muß, um eine 
Arbeitsverhinderung wegen eines Pflegefalles hint­
anzuhalten. Insbesondere wird e:ine Pflege durch 
den. Arbeitnehmer selbst nicht notwendig sein, 
wenn eine. andere geeignete Person zur Pflege 
des nahen Angehörigen vorhanden ist. 

Das Gesetz trifft keine Aussage darüber, in 
welcher Form der Nachweis der Dienstverhinde­
rung' erbracht werden muß, ,doch wird die Nach­
weispflicht alle Merkmale des ~esetzlichen Tat­
bestandes (insbesondere Pflegebedürftigkeit und 
Notwendigkeit der Pflege durch den Arbeitneh­
mer) umfassen. 

Rechberger 

Berichterstatter 

Zu § 18: 

Die Handhabung der Günstigkeitsklausel des 
§ 18 schließt eine Anrechnung des in § 16 festge­
legten Anspruches auf Fortzahlung des Entgelts 
im Falle der Pflegefreistellung au·f gleichartige 
Ansprüche aus Kollektivverträgen und Betruebs­
vereinbarungen, die im Zeitpunkt des Inkraft­
tretens des Gesetzes in Geltung stehen, nicht aus. 
Die Anrechnung kann im Ausmaß des gesetzlichen 
Anspruches erfolgen und ist unabhängig von der 
Art der Bemessung des Anspruches (z. B.: nach 
Stunden, Tagen oder Woch.en) in der jeweiligen 
kollektJiven Norm. Stimmt der im Gesetz vorge­
sehene Zeitraum, für den der Anspruch gebührt, 
mit jenen in den kollektiven Normen nicht über­
ein, kann die Anrechnung des gesetzlichen An­
spruches auf ,den kollektiv vereinbarten so lange 
erfolgen, bis entweder ,der gesetzliche oder der 
kollektivvertragliche Anspruchszeitraum er­
schöpft ,ist. Besteht z. B. nach einem Kollektiv­
vertrag ein Anspruch auf Pflegefreistellung für 
insgesamt sieben Tlage pro' Jahr, pro Anlaßfall 
jedoch höchstens fiJr einen Tag, so wird diese 
Regelung durch die gesetzliche Regelung inso­
weit aufgesogen, als nach Kollektivvertrag nur 
mehr ein Anspruch von einem Tag zusätzlich zum 
gesetzlichen Anspl1uch besteht. 

Unberührt bleibt der Rückgriff auf kollektive 
Regelungen, die für den Arbeitnehmer günstigere 
Anspruchsvoraussetzungen vorsehen (z. B. einen 
weiteren Kreis von Personen, für .deren Pflege 
Freistellunggebührt, mindere Nachweispflichten 
u. dg!.). 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für soziale Verwaltung somit den 
An t r.a g, der Nationalrat wolle dem an g e- . /. 
s chi 0 s sen enG e set zen t w u r f die ver­
fassungsmäßiJge Zustimmung erteilen. 

Wien, 1976 06 15 

Pansi 

Obmann 
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6 276 der Beilagen 

). 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
betreffend die Vereinheitlichung des Urlaubs­
rechtes und die Einführung einer Pflegefrei­

stellung 

Der NationalIlat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

ERHOLUNGSURLAUB UND PFLEGEFREI­
STELLUNG 

ABSCHNITT 1 

Erholungsurlaub 

Geltungsbereich 

§ 1. (1) Die Bestimmun~n dieses Ahschnittes 
gelten für Arbeitnehmer aller Art, deren Allbeits­
verhäLtnis 3JUlf einem privatremtlichen Vertrag 
beruht. 

(2) Ausgenommen sind 
1. Al'beitsverhältnisse der 1aoo- und forstwirt­

sm,aftlimen Arbeiter, auf die d3JS Land­
arbeitsgesetz, BGBl. Nr. 140/1948. anzuwen-
denist; . . 

2. Heimarbeiter, auf ,die das Heimarheitsgesetz 
1960, BGBl. Nr. 105/1961, /anzuweooen ist; 

3. Arheitsverhältnisse zu einem Land, einem 
Gemeindev,erlband oder einer Gemeinde; 

4. Ar.beitsverhältnisse zum Bund, auf die 
Idienstrechdiche VOl'Schritften .anzuwenden 
sioo, due ,den Urlaubsansprum zwingend 
regeln; 

5. Arbeitsvemältnissezu Stiftnmgen, Anstailten 
oder Fonds, auf tdie .das Vertra~bedienste­
tengesetz 1948, BGßl. Nr. 86, .~emäß § 1 
Abs. 2 VIBG ,sinngemäß anzuWJenden ist; 

6. Al'beitsverhältnisse, ,a.uf Idie das Bauarbeiter­
UrlaUlbsgesetz 1972, BGSl. Nr. 414/1972, 
anzuwenden ist; 

7. ArbeitsveIlhältnisse, lauf die dias SchaUJSpieler­
gesetz, BGBl. Nr. 441/1922, anzuwenden 
ist. 

(3) Die §§ 5 und 12 sind :!lUch auf Arbeits­
veI1hältnisse 1m Sinne des Albs. 2, Z. 7 anz.u­
wenden. 

Urlaub 

§ 2. (1) Dem Arbeitnehmer gebühl1tfür jedes 
Arbeitsjahrein ununtellbrochener bezahlter 
Ur13Jub. Das UrlaUlbsausmaß beträgt bei einer 
Dienstzeit von weniger als 20 Jlahren 24 Werk­
tage und erhöht sich nach VollenIdung des 
20. Jahres auf 30 Werktage. 

(2) Der Anspruch auf Urlaub entsteht im 
ersten Arbeitsjahr nach Zurücklegung einer un­
untel'brochenen Dienstzeit von sechs Monaten 
(Wartezeit), sonst mit Beginn ,des Allbeitsj~hres. 

(3) Alle Zeiten, ,die der Arheitnehmer in un­
mittelbar voran~egangenen Arheits(Lehr)ver­
hä1tnissen zum rselben Al1beitgeber zurückgelegt 
hat, gelten für die ErfülLung der Wartezeit, die 
Bemessung des Urlaubs ausmaßes und die Berem­
nung des Urlaubsjahres laIs Dienstzeiten. 

(4) Durch Kollektivvertrag oder Betriebsver­
einharu11ig kann anstelle des Arbeitsjahres das 
KJalenderjahr oder ein anderer }:lihreszeitraum 
als Urlaubsjahr vereinbart wel"den. Solche Ver­
einharungen können ahweichenldl von § 1'2 vor­
,sehen, ,daß 

1. Arbeitnehmer, deren Arbe~tlSv,ertrag im 
laufenden Urla.ubsjahr begründet wurde und 
welche die Wartezeit z.u Beginn des neuen 
Unlaubsjahres noch nicht el"füllt haben, für 
jeden begonnenen Monat ein Zwölf tel des 
Jahresurlaubes erhalten; [st die Wartezeit 
erfüllt, gebühr,t ,der vone UrlauJb; 

2. ein höheres U rlaUlbSiausmaß erstmals in 
jenem :Kalenderjahr (Jahreszeitraum) ge­
bührt, in Idas (in :den) der überwiegende 
Teil des Arbeitsjahres fällt; 

3. die Ansprüche der zu Beginn des neuen 
UrIaubsjahres mindestens ,ein Jahr beim 
selben Arbeitgeber beschäftigten Arbeit­
nehmer für den Umstellungszeitraum ge­
sondert .berechnet werden. UmstdLungszeit­
raum ist der Zei1:!1aum vom Beginn des 
Anbeitsjahres bis rum Ende des folgenden. 
Kalenderjahres oder ,des sonstigen verein­
barten Jlahresz.eitnaumes. J edenfialls muß für 
den Umstellung9Zeitraum dem Arbeit­
nehmer ein voller Urlaubsanspruch und 

276 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)6 von 12

www.parlament.gv.at



276 der Bellagen 7 

ein zusänJimer aliquoter Anspruch für den 
Zeitraum vom Beginn des Arbeitsjahresbis 
zum Beginn ,des neuen Urla'llibsj.ahres zu­
stehen. Aiuf den Udaubsansprum ,im Um­
stellungszeitl1wm ist ein für da!s Arbeits­
jahr vor der UmsteLlung gebührender und 
bereits verbraumtler UrlaUlb anzureclinen. 

Anredmungsbestimmungen 

§ 3. 0) Für ,die Bemessung des Urlaubnus­
maßes sind Dienstzeiten !bei demselben Arbeit­
geber, die keine längeren Unterbremungen als 
jeweils drei Monate aufweisen, ZiUsammenzu­
remnen. Diese Zusammenremn,ung unterlbleibt 
jedom, wenn ,die Unterbremung durm e~ne 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses seitens des 
Aroeitnehmers, Idurm einen vorzeitigen Aus­
tritt ohne wimtig,en Grund oder eine vom 
Arbeitnehmer verschuLdete Entlassung einge­
treten ist. 

(2) Für die ·Bemessung des UrlaUlbsausmaßes 
sindanzuremnen: 

1. die in einem anderen Arbeitsverhältnis oder 
einem Besmäftigtmgsverhältnis im Sinne des 
Heimarbeitsgesetzes 1960, BGBl. Nr. 105/61, 
im Inland zugebramte Dienstzeit, sofern sie 
mindestens je sems Monate geda.uert hat; 

2. die über ,die Erfüllung ,der aLlgemeinen 
SchulpfLimt hinausgehende Zeit eines Studi­
umsan einer linländismen allgemeinbilden­
den höheren oder einer berufsbildenden 
mittleren oder höheren Schule ()Ider . einer 
AkaJdemie im Sinne des Schulol'gJanisations­
,gesetzes 1962, BGBl. Nr. 242, oder .an einer 
diesen gesetzlim geregelten Smularten ver­
gleichbaren Smule, in dem für dieses 
Studium nam den smulremtLimen Vor­
.schriften geltenden Mindestausmaß, höm­
stens jedoch im Ausmaß von vier Jahren. 
A1s Zeitpunkt des möglichen Studienab­
schLusses ist hei StlUidien, die mit ,dem Smul­
jahr enden, ,der 30. Juni und bei Studien, 
die mit dem Kialenderjahr enden, der 
31. Dezember anzusehen. ,Zeiten des 
St.udiums an einer verg.leichbaren Ilusländi­
schen Schule sind wie inländisme Smulzeiten 
anzurechnen, wenn ,das Zeugnis einer solchen 
ausländischen Smule im Sinne der Europä­
ischen Konventlion ülber die Gleichwert.ig­
keit von Reifezeugnissen (BGBl. NI'. 44/ 
1957) oder eines entsprechenden inter­
nationalen Abkommens für die Zulassung 
zu den Universitäten als einem inländischen 
Reifezeugnis gleichwencig an7JUsehen ist oder 
wenn es nam den Bestimmungen des Schul­
unterrimtsgesetzes (Bundesgesetz vom 

. 6. Feber 1974, BGBl. Nr, 139) über die 
Nostrifikation ausländismer Zeugnisse 
nostrifiziert werden kann; 

3.die gewöhnliche Dauer eines mit El'folg 
abgeschlossenen Hochsmulstudä.ums bis zum 
HödlStlausmaß von fünf Jahren; 

4. Zeiten, für welme eine HattJentschäJdigung 
gemäß § 13 a Albs. 1 oder § 13 C Abs. 1 
des .Opferfürsorgegesetzes 1947, BGBl. 
NI'. 183, gebührt. Diese Anrechnung findet 
nimt statt,' soweit ein Arbeits'Verhältn:is 
wahrend der Haft aufrecht geblieben und 
aus. diesem Grunde für die Urlaubsdauer 
zu bel"Ücksichtigen ist; 

5. Zeiten der Tätligkeit als Entwicklungshelfer 
für eine Entw.icklung~hiHeor.ganisation im 
Sinne des § 1 Abs. 2 des Bundesgesetzes 
vom 10. J.uli 1974, BGBl. Nr. 474. 

6. Zeiten einer im Inlande zugebrachten selb­
ständigen Erwerbstätigkeit, sofern sie min­
destens je sechs Monate gedauert hat. 

(3) Zeiten nach Abs. 2 Z. 1, 5 und 6 sind ins­
gesamt nur bis zum Höchstausmaß von fünf 
Jahren anzuremnen. Zeiten nam Z. 2 sind dar­
über hinaus his zu einem Höchstausmaß von 
weiteren zwei J alhren anzuremnen. 

(4) Fallen anrechenbare Zeiten 7JUsammen, so 
sind sie für die Bemessung der UrLaubsdauer 
nur einmal 7JU bel"Ücksichtigen. 

Verbrauch des Urlaubes 
§ 4. (1) Der Zeitpunk.t des Urlaubsantrittes 

ist zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeit­
nehmer unter Rücksichtnahme auf die Erforder­
nisse des Betriebes und die Erholungsmöglich­
keiten ,des Arbeitnehmel"S zu vereinbaren. Diese 
V.ereinlbarung hat so z.u ,erfolgen, daß der Unlaub 
mögLichst bis z.um Ende des UrLaubsjahres, in 
dem ,der Anspruch entstanden is.t, verbraucht 
wer,den kann. 

(2) Für Zeiträume, während deren ein Arbeit­
nehmer aus einem der im § 2 Entgeltfortz.ah­
hmgsgesetz 1974, BOBt. Nr. 399, genannten 
Grunde an der Arbei,tsleistUIlJg verhindert ist, 
während ,deren er Anspruch ,auf Pflegefreis-tel­
lung oder während deren er sonst Ansprum auf 
EntgeltfortJZahlung Ibei Entfall ,der Al'1beitsleistung 
hat, ,darf der Urlaubs antritt nicht ver.einbar,t 
wenden, wenn diese Umstände bereits hei Ab­
schluß der Vereinbarung bekannt Wlaren. Ge~ 
schieht dies ,dennom, gilt der Zeitraum der 
Ar.beitsverhinderung ni mt als Urlaub. 

(3) Der Udaub kann in zwei Temen ver­
braucht werden, doch muß ein Teil mintdestens 
sechs Werk ta~e hetn3igen. 

(4) Hat ·der Arbeitnehmer in Betrieben, in 
denen ein für ihn zuständiger Betriebsrat er­
richtet ist, den von ihin ,gewünschten Zeitpunkt 
für den Antritt seines Urlaubes oder eines 
Url3lUbsteilies in der Dauer von mindestens 
zwölf Werktagen dem Arbeitgeber mindestens: 
drei Monate vor.her bekanntgegeben und kommt 
eine Einigung zwischen dem Arbeitgeber und 
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dem Al1beitnehmer nicht zustande, so sind die 
Vel'lhandlungen unter Bei~iehung Ides Betriebs­
:rates fortzusetzen. Kommt auch dann keine 
Einigung :z.ustande, so kann der Arbeitnehmer 
den Uruaub zu ,dem von ,ihm vorgesmiagenen 
Zeitpunkt antreten, es sei .denn, ,der Arbeitgeber 
hat wähl1end eines Zeitraumes, ider nicht mehr 
als acht und nicht weniger als sechs Wochen vor 
dem vom Arbeitnehmer vorgeschlagenen Zeit­
punkt des Urlaubsantrittes Liegen darf, wegen 
des. Zeitpunktes des U rlal\lbsan tl1ittes die Klage 
beim zuständigen Atibeitsgericht eingebracht. 

(5) Der Urlaubsanspruch verjährt nach Abl<liuf 
von zwei Jlahren laib dem Ende des Urlaubs­
jahres, in ·dem erentstailiden ist. 

Erkrankung während des Urlaubes 

§ 5. (1) El1krankt (verunglückt) ein Arbeit­
nehmer während ,des Uruaubes, ohne .dies vor­
sätzlim oder grob fahrlässig herbeigeführt zu 
haben, so wer,den ,auf Werktage Jial1ende Tage 
der Erkrankung, .an denen ,der Arbeitnehmer 
durch die Erkrankung al1beitsunfähig war, auf 
das Urlaubsausmaß nicht angerechnet, wenn qie 
Erkrankung länger als drei Kalendertage ge­
dauert hat. 

(2) Obt ,e~n Arbeitnehmer während seines 
UrLaubes eine dem Erholungszweck widerspre­
,chende Erwel1bstätilgkeit aus, so findet Abs. 1 
keine Anwendung, wenn ·die Erkrankung (der 
Unglücksfall) mit rdieser Erwerlbstätigkeit in 
ursächlichem Zusammeilihangsteht. 

(3) Der Al'Ibeitnehmer hat dem Arbeillgeber 
nam dl1eitägiger Kr.ankheitsdauer die Erkran­
Kung unverzüglich mitzuteilen. Ist ,dies aus 
Gründen, die nicht vom Arbeitnehmer ZlU ver­
treten sind, nicht möglich, so gi:Lt die Mitteilung 
.als rechtzeitig erfolgt, wenn sie unmitteLbar 
:nach Wegf.all des Hinderungsgrundes namgeholt 
wird. Bei Wiederantl1itt des Dienstes hM der 
Arbeitnehmer ohne schruLdhafte Verzögerung' ein 
ärztliches Zeugnis oder eine Bestätigung des zu­
:ständigen Krankenversicherungsträgers Ü1ber Be­
ginn, Dauer und Ursache ,der Al1beitsunfähig­
keit vor:z.ulegen. El1krankt der Al1beitnehmer 
während eines UrLaubes 1m Ausland, so muß 
dem ärztlimen Zeugnis eine behör,dliche Bestäti­
gung darüber beigefügt sein, daß es von einem 
zur Ausübung des Arztberufes zugelassenen Arzt 
ausgestellt wurde. Eine solche behör,dliche Be­
stätigung ist nicht erforderlich, wenn ,dieärzt­
liche Behandlung stationär oder ambulant in 
einer Krankenanstalt erfolgte und hierüber eine 
Bestätigung dieser' Anstalt vorgelegt wjrd. 
Kommt ,der Arbeitnehmer diesen Verpflimtungen 
nicht nach, so ist Abs. 1 nicht anzuwenden. 

Urlaubsentgelt 
§.·6. (1) Während ,des Urlaubes hehält der 

Ar:beitn'ehmer .,dfm Ansprum auf das Entlgelt 
i1Iam Maßg;a.be der folgenden Bestimmungen. 

(2) Bin nach Women, Monaten gder längeren 
Zeiträumen bemessenes Entgelt darf für· die 
Urlaubsdauer ni mt gemindert werden. 

(3) In allen ander.en FäHen ist ~ür die Urlaubs­
dauer ,das regelmäßige Entgelt zu zahlen. RegeI­
.mäßiges Entgelt ist jenes Entgelt, das dem 
Arbeitnehmer gebühl1thätte, wenn der Urlaub 
nicht angetreten wor.den wäre. 

(4) Bei Akkol1d-, Sljück- oder Ged~nglöhnen, 
akkol1dähnlichen oder sonstligen le~ljungsbezoge­
nen Prämien oder Entlgelten ,ist das UrIaubs­
entgelt nachdem Durchschniljt der rletzten drei­
zehn voll g.earbeiteten Wochen unter AIussmei­
dung nur ausnahmsweise Igeleist.eter Arbeiten 
zu berechnen. 

(5) Durch Kollektivvertr.ag im Sinne des § 18 
Abs. 4 Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 22/ 
1974, kann geregelt werden, welche Leistungen 
des Arbeitgebers als Urlaubsentgelt anzusehen sind. 
Die Beremnungsart für die RegeLung der Höhe 
des Urlaubs entgeltes ,kann ·durch Kollektiivver­
tl1ag ,abweichend von Abs. 3 und 4 geregelt 
wel1den. 

(6) Das U111aubsentlgelt is·t bei Antritt des 
Urlaubes für ,die ,ganze Urlaubsd'auer ,im voraus 
zu zahlen. 

Ablöseverbot 

§ 7. Vereinbarungen Zlwischen Arheitgeber 
Ui11Jd Arbeitnehmer, .die für den Nichtverbrauch 
des U rl~ubes Geld oder sonstige vermögenswerte 
Leistungen ,des Al1beitgebers vorsehen, sind' 
remtsunw;irksam. 

Aufzeichnungen 

§ 8. (1) Der Al1be~ljgeber hat Aufzeichnungen 
ZJll führen, aus denen hervorgeht 

1. der Zeitpunkt' Ides Dienstantrihes des 
Arbeitnehmers, ,die ,angerechneten Dienst­
zeiten und die Dauer ·des dem Ar1beitnehmer 
~ustehenden bezahLten Urlaubes; 

2. die Zeit, in welcher der Arbeitnehmer 
seinen b~xahJten Urlaub genommen hat; 

3. ,das Entgelt, das der Arbeitnehmer für die 
Dauer des bezahlten Urlaubes erhalten hat, 
und der Zeitpunkt ,der Ausz'ahlung; 

4. wenn ,dias UrLaubsj.a:hr nicht nach dem· 
Al1beitsjahrberechnet wil1d, der Zeitpunkt, 
ab dem die Umstellung gilt, und die Norm, 
auf Grund der die UmstelLung erfolgt ist, 
sowie das Ausmaß .der dem Arbeitnehmer 
für den Umstellungszeitr<lium gebÜlhrenden 
Urtaubsanspl'Üche und der Zeitl1aum, In 

dem dieser Urlaub verbraucht wurde. 
(2) Die Verpflichtung nach Abs.1 ist aum 

dann erfüHt, wenn diese Angaben aus Auf­
zeimnungen . hervorgehen, ,die der Al'Ibeitgeber 
zum Namweis der El1füllung anderer Verpflich­
tungen führt. 
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Urlaubsentschädigung 

§ 9. (1) Dem Arbeitnehmer gebührt eine 
EntschäKligung in der Höhe ,des noch ,ausstehen­
den Url3iubsentgeltes, wenn ,das Arbe~tsvethält­
nis nach Entstehung des Urlr.vwbsanspruches, 
jedoch vor Verbrauch ,des Urlaubes endet durch: 

1. Entlassung ohne .YerschuI.den ,des Arbeit­
nehmers; 

2. begründeten vorzeitigen Austmtt des Arbeit­
nehmers; 

3. Kündigung seitens des Arbeitgebers, wenn 
die Kündigungsfrist weniger als drei Monate 
beträgt; 

4. Kündigung seitens des Arbeitgebers, wenn 
die Kündigungsfrist mindestens drei Monate 
beträgt und der Urhwh während der 
Kündi.gungsfrist nicht verbr3!ucht werden 
konnte oder dem Arlbeitnehmer der Urlaubs­
verh113iuch während der Kün'di.gungsfrist 
nicht zumUllbar war; 

5. Zeitlabl3iuf, einvernehmliche Lösung oder 
Kündigung seitens des Arbeitnehmers, wenn 
bereits mehr als die Hälfte -des Urlaubsjahres 
verstrichen ist. 

(2). Eine Entschädigung im Sinne des Ahs. 1 
gebührt den Erben, wenn das Arheitsverhältnis 
nach Entstehung ,des UrlaUlbsanspruches, jedoch 
vor VeI1brauch des UrlaUlbes durch den Tod des 
Arbeitnehmers ellldet. 

Urlaubsabfindung 

§ 10. (1) Dem Arbeitnehmer gebührt eine 
Abfindung, wenn das Arbeitsverhältnis vor Ver­
br3Juch des Urlaubes endet und kein Anspruch 
3ru,f UrLaubsentsch~dj,gung besteht. Die Albfindung 
beträgt für jede Woche seit Beginn ,des U rlaubs­
jahr,es, in dem ein Urlaub nicht verbraucht 
wurde, ein Zweiundfünfzigstel des Urlaubsent­
geltes. 

(2) Die A:bfindung gebührt nicht, wenn der 
A11beitnehmer ohne wichtigen Grund vorzeitig 
austritt. 

(3) Eine Abfindung im Sinne des Ahs. 1 ge­
buhrt den Erben, wenn das Arbeitsverhältnis 
durch Tod des Arbeitnehmers endet. 

Pfändungsschutz 

§ H. Das U11Laubsentgelt, die Urlaubsent­
schädigung und die UrlaUlbsabfinoong sind der 
Exekution entzogen, soweit sie nicht Unter­
haltsansprüche betrifft. 

Unabdingbarkeit 

§ 12. Die Rechte, ,die dem A11beitnehmer auf 
Gnundder §§ 2 bis 11 zustehen, können durch 
~eitsvertrag, Arbeits(Dienst)ordnung oder, 
-soweit ,in diesem Bundesgesetz nicht anderes be-

stimmt ,ist, durch Kollektivvertr,a,g oder Betriebs­
vereinbanung weder aufgehoben noch beschränkt 
werden. 

Strafbesrimmungen 

§ 13. Arbeitgeber oder deren gesetzliche Ver­
tr,eter, ,di·e den Bestimmungen des § 8 zuwider­
handeln, sind, sofern ,die 'Iiat nicht nach anderen 
Vorschriften einer strengeren Strafe -unterliegt, 
von der Bezirksverwaltungsbehörde, soweit es 
sich um ,Betmebe handelt, die ,der bergbehörd­
lichen Aufsicht unterstehen, von der Senghaupt­
ma.nnschaft, mit einer Geldstl1a,f,e his 3 000 S zu 
bestrafen. 

Weitergelten von Regelungen 

§ 14. (1) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses .A!bschnittes besteherude, für die Arbeit­
nehmer ,günstigere Regelungen in Kollektivver­
trägen, Arbeits(Dienst)ordnungen, Betriebsver­
einbarungen oder Arbeitsverträgen werden durch 
die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht 
berührt. 

(2) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Abschnittes bestehende Vereinharungen durch 
Kollektivvertrag oder Betriebsvereinbarung in 
Angelegenheiten, in ,denen nach ,den Bestimmun­
gen der §§ 2 Abs. 4 oder 6 Abs. 5 albweichende 
RegeLungen durch Kollektivv'ertrag oder B:etnebs­
vereinbarung zulässig sind, gelten folls solche 
RegjeLungen, soweit sie ,den vorgenfolnnten Be­
stimmungen entsprechen. 

ABSCHNITT 2 

P f leg e fr eis tell u n g 

Geltungsbereich 

§ 15. (1) Die Bestimmungen Idieses Abschnittes: 
gelten für Arbeitnehmer -aller Art, deren Arbeits­
verhältnis auf einem pl1iv3Jtrechtlichen Vertl1ag: 
beruht. 

(2) Ausgenommen sind 
1. Arbeitsverhältnisse der larud- und forstwirt­

schaftlichen Allbeiter, auf die ,das Land­
arbeitsgesetz 1948, BGBl. Nr. 140, anzu­
wenden ist; 

2. Heimarbeiter, auf die das Heimarbeits­
gesetz 1960, BGBl. Nr. 105/1961, anzu­
wenden ist; 

3. Arbeitsverhältnisse zu einem Land, einem 
Gemeindeverband oder e~ner Gemeinde; 

4. Arbeitsverhältnisse 2;um Bund, auf die 
dienstrechtl,iche Vorschriften anzuwenden. 
sind, welche den wesentlichen Inhalt de~ 
Al1beitsverhältnisses zwingerud regeln; 

5. Arbeitsve11häLtnisse zuSciftiungen, Anstalten 
oder Fonds, auf ,die ,das Vertragsbedienste­
tengesetz .1948, BGBl. Nr. 86, gemäß § 1 
Abs. 2 V,BG sinngemäß -anzuwenden ist. 
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Pflegefreistellung 

§16. Ist der AI'beitnehll11er nach Antritt des 
Arbeitsverhältnisses an der Anbeitsleismmg wegen 
oder notwendigen Pflege eines im ,gemeinsamen 
Haushalt lebenden erkliankten nahen Angehör.i­
gen nachweislich verhindert, so hat er Anspruch 
auf FortzahLung . des Ent{~elts his zum Höchst­
ausmaß se~ner regelmäßigen wöchenoUchen Ar­
beitszeit ,innerh3!1b eines Arbe~tsjahres. Ah nahe 
Angehöri.ge im Sinne ,dieses Bundesgeseozes sind 
.der ,Bhegatte UJndPersonen an2lusehen, dQe mit 
.dem Arbeitnehmer in ger3ider Linie verwandt 
sind, ferner Wahl- und PflegeMnder sowie die 
Person, mit ,der der AI'beitnehmer in Lebens­
gemeinschaft lebt. 

Unabdingbarkeit 

§ 17. Die Remoe, ,die dem Arbeitnehmer auf 
-Grund ,des § 16 zustehen, können durch Arbeits­
vertrag, Arbeits(Dienst)o1"dnung, Betriebsverein­
barung oder KoLlektivvertrag weder aufgehoben 
noch beschränkt w,erden. 

Günstigere Regelungen 

§ 18. Gesetzliche Vorschriften, Kollektivver­
träge, Al1beits(Dienst)ondnun!?ien, Betriebsverein­
barungen oder Al1beitsverträge, die den Anspruch 
.auf Pflegefreistel1un~ im Sinne ,des § 16 günstiger 
regeln, bleiben 1nsoweit ,unberührt. 

ARTIKEL 11 

Das Journalistengesetz, StGBl. Nr. 88/1920, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 2951 
1921, 183/1925,388/1926, 158/1955 und 108/1958 
wird wie folgt geändert: 

§ 3 hat zu lauten: 

,,§ 3. Die Dauer des dem Redakteur zu gewäh­
renden jährlichen Urlaubes muß mindestens 
einen Monat, nach mehr als zehnjähriger Dauer 
.des Arbeitsverhältnisses eineinhalb Monate betra­
gen, innerhalb welcher Zeit die festen Bezüge 
fortlaufen. Im übrigen gilt Art. I Abschnitt 1 
.des Bundesgesetzes vom XXXXXXXXXXXXZ 
betreffend die Vereinheitlichung des Urlaubsrech­
tes und die Einführung einer Pflegefreistellung, 
BGBl. Nr. XXXXXX." . 

ARTIKEL III 

Das Bundesgesetz BGBL Nr. 359/1928 über 
die Regelung des Dienstverhältnisses der Privat­
kraftwagenführer {Privat-Kraftwagenführerge­
setz} in der Fassung der Bundesgesetze BGBL 
Nr. 174/1946, 313/1964 und 317/1971 wird wie 
folgt geändert: 

§ 4 hat zu lauten: 

,,§ 4. Dem Privatkraftwagenf'Ührer gebührt in 
jedem Dienstjahr ein ununterbrochener Urlaub, 
auf den die Vorschriften des Art. J Abschnitt 1 
des' Bundesgesetzes vom XXXXXXXXXXXZZ 
betreffend die Vereinheitlichung des Urlaubs~ 
rechtes und die Einführung einer Pflegefreistel­
lung, BGBL Nr. XXXXXX, anzuwenden sind." 

ARTIKEL IV 

Das Bundesgesetz BGBL Nr. 16/1970 über 
den Dienstvertrag der Hausbesorger (Hausbesor­
gergesetz) in der Fassung· der Bundesgesetze 
BGBL Nr. 314/1971, 317/1971 und des Art. III 
des Bundesgesetzes BGBL Nr. 399/1974 wird 
geändert wie folgt: 

§ 15 hat zu lauten: 

,,§ 15. (1) Dem Hausbesorger gebührt in jedem 
Dienstjahr ein ununterbrochener Urlaub, auf 
den die Vorschriften des Art. I Abschnitt 1 des 
Bundesgesetzes vom XXXXXXXXZXXXX,. be­
treffend die Vereinheitlichung des Urlaubs rechtes 
und die Einführung einer Pflegefreistellung, 
BGBL Nr.XXXXXXX mit der Maßgabe anzu­
wenden sind, daß an Stelle des Urlaubs ausmaßes 
von 24 Werktagen ein Urlaubsausmaß von 28 Ka­
lendertagen. und an Stelle des Urlaubsausmaßes 
von 30 Werktagen ein Urlaubsausmaß von 35 Ka­
lendertagen tritt. 

(2) Während des Urlaubes behält der Haus­
besorger den Anspruch auf das gesamte Ent­
gelt (§§ '7,12 und 13)." 

ARTIKEL V 

Das Bundesgesetz BGBL Nr. 235/1962, über 
die Regelung des Dienstverhältnisses der Haus­
gehilfen und Hausangestellten (Hausgehilfen- und 
Hausangestelltengesetz) in der Fassung der Bun­
desgesetze BGBL Nr. 104/1965, 94/1969, 462/ 
1969, 317/1971 und des Art. II des Bundes­
gesetzes BGBl. Nr. 399/1974, wird geändert wie 
folgt: 

1. § 9 hat zu lauten: 

,,§ 9. (1) Dem Dienstnehmer gebührt in jedem 
Dienstjahr ein ununterbrochener Urlaub, auf 
den, soweit im folgenden nicht anderes be­
stimmt ist, die Vorschriften des Art. I Ab­
schnitt 1· des Bundesgesetzes vom XXXXXXXX, 
betreffend die V:ereinheitlichung des Urlaubs~ 
rechtes und die Einführung einer Pflegefreistel­
lung, BGRl. Nr. XXXXXX, anzuwenden sind. 

(2) Während des Urlaubes gebührt dem Dienst­
nehmer neben den auf die Urlaubszeit entfallen­
den, nach §, 3 Abs. 2 abzugeltenden Sachleistun­
gen und auf den: gleichen Zeitraum entfallenden 
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Geldbezügen ein Urlauhszusdluß. Dieser Zu­
schuß beträgt bei einem Urlaubsanspruch von 
24 Werktagen das zweifache und bei einem Ur­
laubsanspruch von 30 Werktagen das zweiein­
halbfache der monatlichen Geldbezüge. 

(3) Wird der Urlaub an einem Montag ange­
treten oder endet er an einem Samstag,. so hat 
dem Urlaubsbeginn oder dem UrIaubsende der 
arbeitsfreie Sonntag (§ 6 Abs. 1) voranzugehen 
oder nachzufolgen. An Sonntagen oder gesetz­
lichen Feiertagen, die in den Urlaub fallen, ist 
der Dienstnehmer von der Dienstleistung be­
freit." 

2. § 21 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 21. (1) Für die in § 1 Abs. 3 angeführten 
Dienstverhältnisse gelten von den Vorschriften 
des Abschnittes II nur § 2 Abs. 1 und 3, § 3, 
§ 4 Abs. 3, § 5 Abs. 4 bis 6, § 6 Abs. 5, § 7 
Abs. 1 und 7, §§ 8, 9, 18, 19 und 20." 

ARTIKEL VI 

Das Angestelltengesetz, BGBI. Nr. 292/1921, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 229/ 
1937, 174/1946, 159/1947, 108/1958, 253/1959, 
292/1971, 317/1971 und 418/1975 wird wie 
folgt geändert: 

§ 17 hat zu lauten: 

"Urlaub 

§ 17. Dem Angestellten gebührt in jedem 
Dienstjahr ein ununterbrochener Urlaub, auf den 
die Vorschriften des Art. I Abschnitt 1 des Bun­
desgesetzes vom XXXXXXXXXXX betreffend 
die Vereinheitlichung des Urlaubs rechtes und die 
Einführung einer Pflegefreistellung, BGBI. 
Nr. XXXXXXXX, a,nzuwenden sin,d." 

ARTIKEL VII 

Das Bundesgesetz BGBl. Nr. 538/1923 über 
den Dienstvertrag der Angestellten in land- und 
forstwirtschaftlichen ß.etrieben (Gutsangestellten­
gesetz) in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 229/1937, der Verordnung vom 24. Dezem­
ber 1938, DRGBI. I S. 1999, und der. Bundes­
gesetze BGBI. Nr. 174/1946, 159/1947, 183/1947, 
108/1958, 253/1959, 117/1960, 293/1971, 317/ 
1971 und 418/1975 wird wie folgt geändert: 

§ 15 hat zu lauten: 

"Urlaub 

§ 15. Dem Dienstnehmer gebührt in jedem 
Dienstjahr ein ununterbrochener Urlaub, auf den 
die Vorschriften des Art. I Abschnitt 1 des Bun-

desgesetzes vom XXXXXXXXXXX betreffend 
die Vereinheitlichullg des Urlaubsrechtes und die 
Einführung einer Pflegefreistellung, BGBl. 
Nr. XXXXXX, anzuwenden sind." 

ARTIKEL VIII 

Außerkrafttreten von Vorschriften 

(1) Mit dem Wirksamwerden des Art. I Ab­
schnitt 1 dieses Bundesgesetzes treten außer 
Kraft: 

1. Die §§ 17 a, 17 bund 17 c Angestellten­
gesetz, BGBl. Nr. 292/1921, 

2. die §§ 15 a, 15 bund 15 c Gutsangestellten­
gesetz, BGBl. Nr. 538/1923, 

3. § 32 Abs. 2 Kinder- und Jugendlichen­
Beschäftigungsgesetz, BGBl. Nr. 146/1948; 

ferner, ,insoweit nicht die Länder gemäß Art. 21 
B-VG zur Regelung zuständig sind: 

4. das Arbeiterurlaubsgesetz 1959, BGBl. 
Nr.24, 

5. das Bundesgesetz vom 13. Mai 1964, BGBl. 
Nr. 108, betreffend Erkrankung während 
des Urlaubes. 

(2) Soweit in anderen Bundesgesetzen auf die 
durch dieses Bundesgesetz aufgehobenen Vor­
schriften verwiesen wird, treten an deren Stelle 
die entsprechenden Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes. 

ARTIKEL IX 

übergangsbestimmungen 

(1) Bis zum Inkrafttreten des § 6 ,gelten die 
Bestimmungen der A!bs. 2 Ibis 5 ,dieses Artikels. 

(2) Während ,des Urlaubes behält ,der Arbeit­
nehmer den Ansp11Uch ,auf das Entgelt. 

(3) Der Berechnung Ides U111aubsen~eltes nach 
A:bs. 2 ist .das Entlgelt zugrunde zu legen, das 
sich a.us ,der für den A1"Ibeitnehmer geltenden 
NOl1maLallbeitsze.it el1g~bt. 

(4) Ist Verpflegung vereinbant und nimmt sie 
der Arbeitnehmer während Ides Urlaubes nicht 
in Ansp11Uch, so ,ist ihm an ihller Stelle ein Betra,g 
in der Höhe seiner ·a,uf ,die Dauer ,des Urlaubes 
enttliallenden GeLdtbezüge zu ve11güten. 

(5) Die Beträge nach Albs. 2 bis 4 sind bei 
Antritt des Urla.ubes für die ganze UrLaubsdauer 
im voraus zu beza.hlen. 

(6) Ein durch dieses Bun:desgesetz bewirktes 
erhöhtes Urlaubsausmaß gebührt erstmals für 
jenes Udaubsjahr, ,das ab dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes beginnt. Für das Urlaubsjahr, in 
das ,der 31. Dezember 1976 fällt, gebührt das zu­
sätzliche Urhubsausmaß aliquot in der Weise, 
daß für je begonnene zwei Monate, die in das 
Jahr 1977 fallen, ein zusätzlicher Urlaubstag ge­
bührt. 

276 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 11 von 12

www.parlament.gv.at



12 276 der Beilagen 

ARTLKELX 

Wirksamkeitsbeginn und Vollziehung 

(1) Es treten in Kraft: § 6 des Artikels I mit 
1. Jänner 1978; die übrigen Bestimmungen mit 
1. Jänner 1977. . 

(2) Mit .der Vollziehung rdieses Bundesgesetzes 
sind betraut 

1. hinsichtlich des § 11 der Bundesminister für 
Just.i.z; 

2. hinsichtlich der§§ 8 und 13, soweit sie für 
Allbeitnehmer ~n Betrieben gelten, welche 

der beq~behördLiche~' Aufsicht unterstehen, . 
der Bundesminister fÜr Handel, Gewerbe 
und Industrie -im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für soziale V erwal tung; 

3. hinsichtlich aBer anderen Bestimmungen 
und bezü~lich .aller anderen Arbeitnehmer 
der Bundesminister für soziale Verwaltung. 

(3) Vero1'ldnungen auf Grund der Bestimmun­
gen dieses Bundesgesetzes können bereits von 
dem seiner Kundmachung folgenden Tag an 
erlassen werden.' Diese Verot'ldnungen dürferi 
frühestens mit dem in Albs. l' bezeichneten Zeit­
punkt 'in Kraft gesetzt wenden .. 
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